
TEIL B - TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
1. (Industriegebiet mit Nutzungsbeschränkungen) 

Im Industriegebiet GI 1 sind Anlagen der Abstandsklassen I - IV der als Anlage beigefügten
Abstandsliste und Anlagen mit ähnlichem Emissionsgrad nicht zulässig. Ausnahmsweise können
im Industriegebiet GI 1 Betriebe und Anlagen zugelassen werden, die den in der Abstandsliste
vorgeschriebenen Abstand zu den zulässigen Wohnbebauungen nicht einhalten, wenn durch
Gutachten die Unbedenklichkeit der zu erwartenden Immissionen nachgewiesen ist. 

2. (Industriegebiet mit Nutzungsbeschränkungen) 
Im Industriegebiet GI 1 sind Einzelhandelsbetriebe unzulässig. 

3. (Gewerbegebiet mit Nutzungsbeschränkungen) 
Genehmigungsbedürftige Anlagen gemäß 4. VO zur Durchführung des BlmSchG sind im
Gewerbegebiet GE1 nicht zulässig. 

4. (Vergnügungsstätten) 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Vergnügungsstätten unzulässig. 

5. (Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen) 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie Stellplätze und Garagen sind nur innerhalb der
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

6. (Zulässige Grundfläche) 
Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in §  19 Abs. 4  Satz 1  BauNVO
bezeichneten  Anlagen  um  bis  zu  40%  überschritten werden.  Darüber  hinausgehende
Überschreitungen der zulässigen Grundfläche sind möglich, soweit gleichgroße Dachflächen von
Gebäuden auf  dem Baugrundstück  begrünt werden. Eine Grundflächenzahl von 0.8 darf  jedoch
in keinem Fall überschritten werden. 

7. (Abweichende Bauweise) 
Innerhalb der Baugebiete, in denen eine abweichende Bauweise (a) festgesetzt ist, sind bauliche
Anlagen von mehr als 50 m Länge zulässig. 

8. (Anpflanzungen auf Verkehrsflächen) 
Auf den Verkehrsflächen sind unter Freihaltung der Grundstückszufahrten und der Stellplätze längs
der Straßen großkronige, hochstämmige Laubbäume zu pflanzen Weiterhin ist eine Unterpflanzung
mit heimischen, standortgerechten Gehölzen vorzusehen. 

9. (Gestaltung öffentlicher Grünflächen) 
Auf   den   in   der   Planzeichnung   festgesetzten   öffentlichen  Grünflächen   sind
standortgerechte Pflanzmaßnahmen mit heimischen Laubbäumen, Sträuchern und sonstigen
Pflanzen durchzuführen und dauerhaft zu erhalten. Abgängige Bäume und Sträucher sind zu
ersetzen. 
Alle Fuß- und Radwege  sind  in wassergebundener Form  auszuführen,  in  feuchten  Lagen
entsprechend befestigt (z.B. Pflaster). 

10. (Gestaltung der Anlagen zur Oberflächenentwässerung) 
Auf den in der Planzeichnung festgesetzten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung der Landschaft sind Anlagen für die offene Oberflächenentwässerung des
Gebietes vorgesehen. 
Die Wasserläufe, Gräben, Feuchtbereiche, Absetz- und Regenrückhaltebecken sind naturnah aus
zubauen und entsprechend mit heimischen, standortgerechten Pflanzen zu begrünen. 

11. (Flächen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern) 
Auf den in der Planzeichnung festgesetzten Flächen für das Anpflanzen von Bäumen. Sträuchern
und sonstigen Pflanzungen sind jeweils heimische, standortgerechte Laubbäume und
Laubsträucher anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Abgängige Bäume und Sträucher sind zu
ersetzen, Beeinträchtigungen durch die Nutzungen der angrenzenden Flächen sind
auszuschließen. 

12. (Grundstückseinfahrten) 
Zur Anlage von Grundstückseinfahrten, die für die Erschließung von Baugrundstücken notwendig
sind, ist die Unterbrechung von Anpflanzungen gemäß textlicher Festsetzung Nr. 11 in einer
maximalen Breite von 10 m zulässig. 

13. (Begrünung der nicht überbauten Grundstücksflächen) 
Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind zu begrünen, wobei auf je 150 qm ein
hochstämmiger Laubbaum mit mindestens 15 cm Stammumfang und auf mindestens 50% der
sonstigen Freifläche Laubgehölze zu verwenden und dauerhaft zu unterhalten sind. Die
Artenauswahl ist im wesentlichen an den Vorgaben (Bäume und Sträucher) für die öffentlichen
Grünflächen zu orientieren, (s. textl. Festsetzung Nr. 9) 

14. (Begrünung von Parkplätzen) 
Die Parkplätze auf den privaten Grundstücken sind mit Laubbäumen zu bepflanzen, wobei als
Richtwert ein Baum pro drei Stellplätze zu pflanzen ist. Darüber hinaus sind die Flächen mit
heimischen, standortgerechten Laubsträuchern einzugrünen. 
Außerdem sind die Parkplätze so anzulegen, dass die Wasserdurchlässigkeit des Bodens
gewährleistet ist. 

15. (Begrünung der Grundstücksgrenzen) 
Die Einfriedung der Grundstücke darf nur in Form von Heckenpflanzungen, bei Bedarf in
Verbindung mit Metalldrahtzäunen oder Holzzäunen erfolgen. Es sind nur heimische,
standortgerechte Pflanzen zu verwenden, wobei eine Abstimmung mit benachbarten
Bepflanzungen erfolgen soll. Abgängige Pflanzen sind zu ersetzen und Beeinträchtigungen durch
die Nutzungen der angrenzenden Flächen auszuschließen. 

16. (Begrünung von Fassaden) 
Fassaden mit einer lichten Höhe von mehr als 5 m sind mit heimischen, standortgerechten
Kletterpflanzen zu begrünen. Die Bepflanzungen und die nach Bedarf notwendigen Kletterhilfen
sind dauerhaft zu erhalten. Abgängige Pflanzen sind zu ersetzen und Beeinträchtigungen durch
die Nutzungen der angrenzenden Flächen auszuschließen. 

17. (Ausschluss bestimmter Brennstoffe) 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes dürfen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen feste Brennstoffe nicht verwendet werden. 
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Satzung der Stadt Grimmen über die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 2.2 „Am Stadtwald“  

 
 
Aufgrund des § 10 des BauGB in der Fassung vom 08.12.1986 (BGBl. 1, S. 2253) wird nach Be-
schlußfassung durch die Stadtvertretung vom ... ... .... und mit Genehmigung der höheren Ver-
waltungsbehörde folgende Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2.2 „Am Stadt-
wald“, bestehend aus der Planzeichnung und dem Text, erlassen. 
 
 
 
Verfahrensvermerke 
 
 
Aufstellungsbeschluß 
Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am ... ... .... die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 2.2 im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 Abs. 1 BauGB beschlossen. Der Änderungs-
beschluß wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am ... ... .... ortsüblich bekanntgemacht. 
 
 
Stadt Grimmen, den ... ... .... ............................................................ 
   Der Bürgermeister 
 
 
Planunterlage 
Der katastermäßige Bestand am ... ... .... wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lage-
richtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, daß eine Prüfung nur erfolgte, da die rechts-
verbindliche Flurkarte im Maßstab 1 : .......... vorliegt. Regreßansprüche können nicht abgeleitet wer-
den. 
 
 
Stadt Grimmen, den ... ... .... ............................................................ 
   Der Vermessungsingenieur 
   Katasteramt 
 
 
 
Eingeschränkte Beteiligung 
Der Stadtvertretung der Stadt Grimmen hat in seiner Sitzung am ... ... .... dem Entwurf der Bebau-
ungsplanänderung und der Begründung zugestimmt und die Beteiligung gemäß § 13 Abs. 1 BauGB 
beschlossen. Den Beteiligten im Sinne des § 13 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde am ... ... .... Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu dem Entwurf der Bebauungsplanänderung und der Begründung bis zum ... ... .... 
gegeben. 
 
 
Stadt Grimmen, den ... ... .... ............................................................ 
   Der Bürgermeister 
 
 
Eingeschränkte Beteiligung 
Der Stadtvertretung der Stadt Grimmen hat in seiner Sitzung am ... ... .... dem geänderten Entwurf der 
Bebauungsplanänderung und der Begründung zugestimmt und die erneute Beteiligung gemäß § 13 
Abs. 1 BauGB beschlossen. Den Beteiligten im Sinne des § 13 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde am 
... ... .... Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem geänderten Entwurf der Bebauungsplanänderung und 
der Begründung bis zum ... ... .... gegeben. 
 
 
Stadt Grimmen, den ... ... .... ............................................................. 
   Der Bürgermeister 
 
 
Satzungsbeschluß 
Die Bebauungsplanänderung, bestehend aus der Planzeichnung und dem Text, wurde am .. ... .... von 
der Stadtvertretung als Satzung beschlossen. Die Begründung zur Bebauungsplanänderung wurde mit 
Beschluß der Stadtvertretung vom ... ... ... gebilligt. 
 
 
Stadt Grimmen, den ... ... .... ............................................................. 
   Der Bürgermeister 
 
 
Genehmigung 
Die Genehmigung dieser Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung und dem Text 
wurde mit Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde vom ... ... .... Az.: ........... - mit Nebenbestim-
mungen und Hinweisen - erteilt. 
 
 
Stadt Grimmen, den ... ... .... ............................................................ 
   Der Bürgermeister 
 
 
Beitrittsbeschluß 
Die Nebenbestimmungen wurden durch den satzungsändernden Beschluß der Stadtvertretung vom ... 
... .... erfüllt, die Hinweise sind beachtet. Das wurde mit Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde 
vom ... ... .... Az.: ........... bestätigt. 
 
 
Stadt Grimmen, den ... ... .... ............................................................. 
   Der Bürgermeister 
 
 
Ausfertigung 
Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung  und dem Text, wird hiermit ausgefer-
tigt. 
 
 
Stadt Grimmen, den ... ... .... ............................................................. 
   Der Bürgermeister 
 
 
Bekanntmachung 
Die Erteilung der Genehmigung der 1. Änderung des Bebauungsplanes / Der Beschluß der Satzung 
über  die 1. Änderung des Bebauungsplanes sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, 
sind am ... ... .... in ............................... - bei Bekanntmachung durch Aushang in der Zeit vom ... ... .... 
bis zum ... ... .... durch Aushang - ortsüblich bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf 
die Geltungmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Ab-
wägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen (§ 44, 246a Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 BauGB) hingewiesen worden. Die Satzung 
ist am ... ... .... in Kraft getreten. 
 
 
Stadt Grimmen, den ... ... .... ............................................................... 
   Der Bürgermeister 
 

I 1500 

Kraftwerke mit Feuerungsanlagen für den Einsatz von festen, 
flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen, soweit die Feue-
rungswärmeleistung 900 MW übersteigt. 

Anlagen zur Trockendestillation (z.B. und Schwelereien) 

Anlagen zur Gewinnung von Roheisen 

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Stoffen durch che-
mische Umwandlung mit mehr als 10 Produktionsanlagen 

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung Chemiefasern 

Anlagen zur Destillation, Raffination oder sonstigen Weiterver-
arbeitung von Erdöl oder Erdölerzeugnissen in Mineralöl-, Altöl-
oder Schmierstoffraffinerien, in petrochemischen Werken oder 
bei der Gewinnung von Paraffin 

II 1000 

Anlagen zur Vergasung oder Verflüssigung von Kohle 

Anlagen zum Rösten, Schmelzen und Sintern von Erzen 

Anlagen zur Gewinnung von Nichteisenrohmetallen (Blei-, Zink-
und Kupfererzhütten) 

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Stoffen durch che-
mische Umwandlung mit höchstens 10 Produktionsanlagen 

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Metallen oder 
Nichtmetallen auf nassem Wege oder mit Hilfe elektrischer 
Energie sowie von Ferrolegierungen, Korund und Karbid ein-
schließlich Aluminiumhütten 

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Schwefel oder 
Schwefelerzeugnissen  

Anlagen zur Herstellung von Holzfaserplatten, Holzspanplatten 
oder Holzfasermatten 

Anlagen zur Tierkörperbeseitigung sowie Anlagen, in denen 
Tierkörperteile oder Erzeugnisse tierischer Herkunft zur Beseiti-
gung in Tierkörperbeseitigungsanlagen gesammelt oder gelagert 
werden 

Kohltrocknungsanlagen 

Prüfstände für oder mit Luftschrauben, Rückstoßantrieben oder 
Strahltriebwerken 

III 700 

Kraftwerke und Heizkraftwerke mit Feuerungsanlagen für den 
Einsatz von festen. flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen. 
soweit die Feuerungswärmeleistung 

a) bei Kraftwerken mehr als 150 MW bis max. 900 MW beträgt 

b) bei Heizkraftwerken 300 MW übersteigt 

Anlagen zur Destillation oder Weiterverarbeitung von Teer oder
Teererzeugnissen oder von Teer- oder Gaswasser 

III 700 

Anlagen zur Herstellung von Bauxit, Dolomit, Gips, Kalkstein, 
Kieselgur, Magnesit. Quarzit oder von Ton zu Schamotte 

Anlagen zum Umschmelzen von Altmetall 

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von phosphor- oder 
stickstoffhaltigen Düngemitteln 

Anlagen zur Herstellung von Ruß 

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Kohlenwasserstof-
fen 

Anlagen, in denen Sauerkraut hergestellt wird, soweit 10 t Kohl 
oder mehr je Tag verarbeitet werden 

Anlagen zur Herstellung oder Raffination von Zucker unter 
Verwendung von Zuckerrüben oder Rohzucker 

Anlagen zur teilweisen oder vollständigen Beseitigung von 
festen oder flüssigen Stoffen durch Verbrennen 

Anlagen zur chemischen Aufbereitung von cyanidhaltigen Kon-
zentraten, Nitriten, Nitraten oder Säuren, soweit hierdurch eine 
Verwertung als Reststoff oder eine Entsorgung als Abfall ermög-
licht werden soll 

Aufbereitungsanlagen für schmelzflüssige Schlacke (z.B. Hoch-
ofenschlacke) 

Automobil- u. Motorradfabriken zur Herstellung von Verbren-
nungsmotoren 

IV 500 

Heizkraftwerke und Heizwerke mit Feuerungsanlagen für den 
Einsatz von festen, flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen, 
soweit die Feuerungswärmeleistung 

a) bei Heizkraftwerken von 100 MW bis 300 MW 

b) bei Heizwerken mehr als 100 MW beträgt 

Kühltürme mit einem Kühlwasserdurchsatz von 10.000 m3 oder 
mehr je Stunde 

Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle mit einer Leis-
tung von 30 t oder mehr je Stunde 

Anlagen zum Brikettieren von Braun- oder Steinkohle 

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Glas, auch soweit 
es aus Altglas hergestellt wird, einschließlich Glasfasern, die 
nicht für medizinische oder fernmeldetechnische Zwecke be-
stimmt sind 

Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe 

Anlagen zur Herstellung von Beton, Mörtel oder Straßenbaustof-
fen unter Verwendung von Zement 

Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen 
aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen einschließlich Aufbe-
reitungsanlagen für bituminöse Straßenbaustoffe und Teersplitt-
anlagen von denen den Umständen nach zu erwarten ist, dass 
sie länger als während der 12 Monate, die auf die Inbetriebnah-
me folgen, an demselben Ort betrieben werden 

IV 500 

Anlagen zur Stahlerzeugung mit Induktionsöfen. Anlagen zum 
Erschmelzen von Gusseisen sowie Eisen-, Temper- oder Stahl-
gießereien in denen Formen oder Kerne auf kaltem Wege her-
gestellt werden, mit einer Leistung von 80 t oder mehr Gussteile 
je Monat  

Anlagen zum Zerkleinern von Schrott durch Rotormühlen mit 
einer Nennleistung des Rotorantriebes von 100 KW oder mehr 

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von organischen Chemi-
kalien oder Lösungsmitteln wie Alkohole, Aldehyde, Ketone, 
Säuren, Ester, Acetate, Äther 

Anlagen zur Herstellung von Kunststoffen 

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Kunstharzen 

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von synthetischem 
Kautschuk 

Anlagen zur Herstellung von Schmierstoffen, wie Schmieröle, 
Schmierfette, Metallbearbeitungsöle 

Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hartbrandkohle) oder 
Elektrographit durch Brennen, z.B. für Elektroden, Stromabneh-
mer oder Apparateteile 

Anlagen zur Aufarbeitung von organischen Lösungsmitteln 
durch Destillieren mit einer Leistung von 1 t oder mehr je Stunde 

Anlagen zum Lackieren von Gegenständen oder bahnen- oder 
tadelförmigen Materialien einschl. der zugehörigen Trocknungs-
anlagen soweit die Lacke organische Lösungsmittel enthalten 
und von diesen 250 kg oder mehr je Stunde eingesetzt werden 

Anlagen zum Beschichten, Imprägnieren oder Tränken von 
Glasfasern, Mineralfasern oder bahnen- oder tadelförmigen 
Materialien einschl. der zugehörigen Trocknungsanlagen mit 

a) Kunstharzen oder 

b) Kunststoffen oder Gummi unter Einsatz von 250 kg organi-
schen Lösungsmitteln je Stunde oder mehr 

Anlagen zum Tränken oder Überziehen von Stoffen oder Ge-
genständen mit Teer, Teeröl oder heißem Bitumen, ausgenom-
men Anlagen zum Tränken oder Überziehen von Kabeln mit 
heißem Bitumen 

Anlagen zum Isolieren von Drähten unter Verwendung von 
Phenol- oder Kresolharzen 

Anlagen zur Herstellung von bahnenförmigen Materialien auf 
Streichmaschinen einschließlich der zugehörigen Trocknungs-
anlagen unter Verwendung von Gemischen aus Kunststoffen 
und Weichmachern oder von Gemischen aus sonstigen Stoffen 
und oxidiertem Leinöl 

Anlagen zur Herstellung von Gegenständen unter Verwendung 
von Aminooder Phenoplasten, wie Furan-, Harnstoff-, Phenol-, 
Resorcin- oder Xylolharzen mittels Wärmebehandlung, soweit 
die Menge der Ausgangsstoffe 10 kg oder mehr je Stunde be-
trägt 

Anlagen zur Herstellung von Reibbelägen unter Verwendung 
von Phenoplasten oder sonstigen Kunstharzbindemitteln 

Anlagen zur Gewinnung von Zellstoff aus Holz, Stroh oder 
ähnlichen Fasterstoffen 

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Geflügel oder zum 
Halten von Schweinen mit 

a) 51.000 Hennenplätzen, 

b) 102.000 Junghennenplätzen, 

c) 102.000 Mastgeflügelplätzen, 

d) 1.900 Mastschweineplätzen  

e) 640 Sauenplätzen oder mehr 

Anlagen zum Schlachten von 

a) 500 kg oder mehr Lebendgewicht Geflügel oder  

b) 4000 kg oder mehr Lebensgewicht sonstiger Tiere je Woche 

Anlagen zum Schmelzen von tierischen Fetten mit Ausnahme 
der Anlagen zur Verarbeitung von selbst gewonnenen tierischen 
Fetten zu Speisefetten in Fleischereien mit einer Leistung bis zu 
200 kg Speisefett je Woche 

Anlagen zum Reinigen oder zum Entschleimen von tierischen 
Därmen und Mägen 

Anlagen zur Zubereitung oder Verarbeitung von Kälbermägen 
zur Labgewinnung 

Anlagen zur Herstellung von Futter- oder Düngemitteln oder 
technischen Fetten aus den Schlachtnebenprodukten Knochen, 
Tierhaare, Federn, Hörner, Klauen oder Blut 

Anlagen zum Lagern unbehandelter Knochen, ausgenommen 
Anlagen für selbst gewonnene Knochen in 

• Fleischereien, in denen je Woche weniger als 4000 kg Fleisch 
verarbeitet werden.  

Mühlen für Nahrungs- oder Futtermittel mit einer Produktions-
leistung von 500 t je Tag oder mehr 

Anlagen zum Extrahieren pflanzlicher Fette oder Öle, soweit die 
Menge des eingesetzten Extraktionsmittels 1 t oder mehr beträgt

Anlagen zur Trocknung von Grünfutter, ausgenommen Anlagen 
zur Trocknung von selbst gewonnenem Grünfutter im landwirt-
schaftlichen Betrieb 

Anlagen zur Rückgewinnung von einzelnen Bestandteilen aus 
festen Stoffen durch Verbrennen 

Offene oder unvollständig geschlossene Anlagen zum Be- oder 
Entladen von Schüttgütern, die im trockenen Zustand stauben 
können, durch Kippen von Wagen oder Behältern oder unter 
Verwendung von Baggern, Schaufelladegeräten, Greifern. 
Saughebern oder ähnlichen Einrichtungen, soweit 200 t Schütt-
güter oder mehr je Tag bewegt werden können, ausgenommen 
Anlagen zum Be- oder Entladen von Erdaushub oder von Ge-
stein, das bei der Gewinnung oder Aufbereitung von Boden-
schätzen anfällt 

Deponien für Haus- und Sondermüll 

Anlagen zur Herstellung von Formstücken unter Verwendung 
von Zement oder anderen Bindemitteln im Freien 

Anlagen zur Stahlerzeugung ausgenommen Lichtbogenöfen mit 
weniger als 50 t Gesamtabstichgewicht sowie Induktionsöfen  

Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behältern aus 
Metall im Freien (z.B. Dampfkessel, Container) 

 Anlagen zur Herstellung von Schiffskörpern oder -sektionen aus 
Metall im Freien 

Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukonstruktio-
nen im Freien 

Anlagen zur Luftverflüssigung mit einem Durchsatz von 25 t Luft 
je Stunde oder mehr 

V 300 

Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle mit einer Leis-
tung von 1 t bis weniger als 30 t je Stunde 

Anlagen zur Erzeugung von Generator- oder Wassergas aus 
festen Brennstoffen oder Stadt- oder Ferngas aus Kohlenwas-
serstoffen durch Spalten 

Steinbrüche, in denen Sprengstoffe oder Flammstrahler ver-
wendet werden 

Anlagen zum Brechen, Mahlen oder Klassieren von natürlichem 
oder künstlichem Gestein einschließlich Schlacke und Ab-
bruchmaterial, ausgenommen Klassieranlagen für Sand oder 
Kies  

Anlagen zum Mahlen von Gips, Kieselgur, Magnesit, Mineralfar-
ben, Muschelschalen, Talkum, Ton, Tuff (Trass) oder Zement-
klinker 

Anlagen zur Gewinnung, Bearbeitung oder Verarbeitung von 
Asbest 

Anlagen zum Blähen von Perlite, Schiefer oder Ton 

Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse unter Verwen-
dung von Tonen, soweit der Rauminhalt der Brennanlage 3 m3 
oder mehr und die Besatzdichte 300 kg beträgt, ausgenommen 
elektrisch beheizte Brennöfen, die diskontinuierlich und ohne
Abluftführung betrieben werden 

Anlagen zur Herstellung von Kalksandsteinen, Gasbetonsteinen 
oder Faserzementplatten unter Dampfüberdruck 

Anlagen zum Erschmelzen von Gusseisen oder Stahl mit einer 
Schmelzleistung bis zu 2,5 t je Stunde, Vakuum-
Schmelzanlagen für Gusseisen oder Stahl mit einer Einsatz-
menge von 5 t oder mehr sowie Eisen-, Temper oder Stahlgie-
ßereien, in denen Formen oder Kerne auf kaltem Wege herge-
stellt werden. mit einer Leistung von weniger als 80 t Gussteile 
je Monat 

Schmelzanlagen für Nichteisenmetalle für einen Einsatz von 
1000 kg oder mehr sowie Gießereien für Nichteisenmetalle 

Anlagen zum Abziehen der Oberflächen von Stahl, insbesonde-
re von Blöcken, Brammen, Knüppeln, Platinen oder Blechen, 
durch Flämmen 

Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten aus 
Blei, Zinn oder Zink auf Metalloberflächen mit Hilfe von schmelz-
flüssigen Bädern oder durch Flammspritzen 

Anlagen zur Herstellung von Akkumulatoren oder Batterien 

Anlagen zur Herstellung von Aluminium-, Eisen- oder Magnesi-
umpulver oder -pasten, von blei- oder nickelhaltigen Pulvern
oder Pasten oder sonstigen Metallpulvern oder - pasten ausge-
nommen Anlagen zur Herstellung von Metallpulver durch 
Stampfen 

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von unter Druck gelös-
tem Acetylen (Dissousgasfabriken) 

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Seifen oder 
Waschmitteln durch chemische Umwandlung 

Anlagen, in denen Pflanzenschutz- oder Schädlingsbekämp-
fungsmittel oder ihre Wirkstoffe gemahlen oder maschinell
gemischt, abgepackt oder umgefüllt werden 

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Arzneimitteln oder 
Arzneimittelzwischenprodukten ohne chemische Umwandlung 

Anlagen zur Aufarbeitung von organischen Lösungsmitteln 
durch Destillieren mit einer Leistung von 0,5 t bis weniger als 1 t 
je Stunde 

Anlagen zum Erschmelzen von Natur- oder Kunstharzen mit 
einer Leistung von 1 t oder mehr je Tag 

Anlagen zur Herstellung von Firnis, Lacken oder Druckfarben 
mit einer Leistung von 1 t oder mehr je Tag 

Anlagen zum Lackieren von Gegenständen, oder bahnen- oder 
tafelförmigen Materialien einschließlich der zugehörigen Trock-
nungsanlagen, soweit die Lacke organische Lösungsmittel 
enthalten und von diesen 25 kg bis weniger als 250 kg je Stunde 
eingesetzt werden 

Anlagen zum Bedrucken von bahnen- oder tafelförmigen Mate-
rialien mit Rotationsdruckmaschinen einschließlich der zugehö-
rigen Trocknungsanlagen 

Anlagen zum Beschichten oder Imprägnieren bahnen- oder 
tafelförmigen Materialien einschließlich der zugehörigen Trock-
nungsanlagen mit Kunststoffen oder Gummi unter Einsatz von 
25 kg bis weniger als 250 kg organischen Lösungsmitteln je 
Stunde 

Anlagen zur Herstellung von Polyurethanfomteilen oder zum 
Ausschäumen von Hohlräumen mit Polyurethan soweit die 
Menge der Ausgangsstoffe 200 kg oder mehr je Stunde beträgt, 
ausgenommen Anlagen zum Einsatz von thermoplastischen 
Polyurethangranulaten 

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Geflügel oder zum 
Halten von Schweinen mit 

a) 14.000 bis weniger als 1.000 Hennenplätzen, 

b) 23.000 bis weniger als 102.000 Junghennenplätzen, 

c) 28.000 bis weniger als 102.000 Mastgeflügelplätzen, 

d) 525 bis weniger als 1900 Mastschweineplätzen oder 

e) 175 bis weniger als 640 Sauenplätzen, auch soweit nicht 
genehmigungsbedürftigt 

Anlagen zur fabrikmäßigen Verarbeitung von Kartoffeln, Gemü-
se, Fleisch oder Fisch für die menschliche Ernährung durch
Erwärmen 

Anlagen zur Herstellung von Gelatine, Hautleim, Lederleim oder 
Knochenleim 

Anlagen zum Lagern oder Aufarbeiten unbehandelter Tierhaare 
mit Ausnahme von Wolle, ausgenommen Anlagen für selbst 
gewonnene Tierhaare  

Anlagen zum Trocknen, Einsalzen, Lagern oder Enthaaren 
ungegerbter Tierhäute oder Tierfelle 

Anlagen zum Gerben einschließlich Nachgerben von Tierhäuten 
oder Tierfellen sowie Lederfabriken 

Anlagen zur Herstellung von Hefe oder Stärkemehlen 

Anlagen zum Rösten von Kaffee mit einer Leistung von 75 kg, 
oder mehr je Stunde 

V 300 

Anlagen zum Rösten von Kaffee- Ersatzprodukten, Getreide, 
Kakao oder Nüssen 

Anlagen zur Herstellung von Lakritz oder Schokolade 

Anlagen zur Herstellung von Milchpulver 

Anlagen, in denen feste Abfälle, auf die die Vorschriften des 
Abfallgesetzes Anwendung finden, aufbereitet werden sowie 
Anlagen, in denen Stoffe aus in Haushaltungen anfallenden oder 
aus gleichartigen Abfällen durch Sortieren für den Wirtschafts-
kreislauf zurück gewonnen werden, jeweils mit einer Leistung 
von 1 t oder mehr je Stunde 

Kompostwerke 

Anlagen zum Umschlagen von festen Abfällen i.S von 1 Abs. 1 
des Abfallgesetzes mit einer Leistung von 100 t oder mehr je 
Tag, ausgenommen Anlagen zum Umschlagen von Erdaushub 
oder von Gestein, das bei der Gewinnung oder Aufbereitung von 
Boden schätzen anfällt 

Anlagen zum Vulkanisieren von Natur- oder Synthesekautschuk 
unter Verwendung von Schwefel oder Schwefelverbindungen,
ausgenommen Anlagen, in denen 

- weniger als 50 kg Kautschuk je Stunde verarbeitet werden 
oder 

- ausschließlich vorvulkanisierter Kautschuk eingesetzt wird 

Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz-, Reinigungs- oder 
Holzschutz- oder Klebemitteln mit einer Leistung von 1 t oder 
mehr je Tag, ausgenommen Anlagen, in denen diese Mittel 
ausschließlich unter Verwendung von Wasser als Verdün-
nungsmittel hergestellt werden 

Anlagen zur Herstellung von Holzschutzmitteln unter Verwen-
dung von halogenierten aromatischen Kohlenwasserstoffen 

Gattersägen, wenn die Antriebsleistung eines Gatters 100 KW 
oder mehr beträgt sowie Furnier- oder Schälwerke 

Abwasserbehandlungsanlagen 

Anlagen zur Gewinnung oder Aufbereitung von Sand, Bims, 
Kies, Ton und Lehm 

Anlagen zur Herstellung von Bauelementen oder in Serien 
gefertigten Holzbauten 

Erdaushub- oder Bauschuttdeponien 

Steinsägereien, -schleifereien, -polierereien 

Schwermaschinenbau 

Emaillieranlagen 

Schrottplätze 

Anlagen zur Stahlerzeugung mit Lichtbogenöfen unter 50 t 
Gesamtabstichgewicht 

VI 200 

Anlagen zum fabrikmäßgen Säurepolieren oder Mattätzen von 
Glas oder Glaswaren unter Verwendung von Flußsäure 

Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse unter Verwen-
dung von Ionen, soweit der Rauminhalt der Brennanlage 3 m³
oder mehr und die Besatzdichte weniger als 300 kg/m³ Raumin-
halt der Brennanlage beträgt, ausgenommen elektrisch beheizte 
Brennöfen, die diskontinuierlich und ohne Abluftführung betrie-
ben werden 

Schmelzanlagen für Nichteisenmetalle für einen Einsatz von 50 
bis weniger als 1000 kg,  

Anlagen, die aus einer oder mehreren Druckgießmaschinen mit 
Zuhaltekräften von 2 Meganewton oder mehr bestehen 

Anlagen zur Oberflächenbehandlung von Metallen unter Ver-
wendung von Fluss- oder Salpetersäure, ausgenommen Chro-
matieranlagen 

Anlagen zur Oberflächenbehandlung von Stahlbaukonstruktio-
nen oder Blechteilen mit Strahlmitteln, ausgenommen Anlagen, 
die geschlossen sind und bei denen das Strahlmittel im Kreislauf 
gefahren wird 

Anlagen zur Verarbeitung von flüssigen ungesättigten Polyes-
terharzen mit Styrol- Zusatz oder flüssigen Epoxidharzen mit 
Aminen zu 

a) Formmassen (z. B. Harzmatten oder Faser-, Formmassen) 
oder 

b) Formteilen oder Fertigerzeugnissen, soweit keine geschlos-
senen Werkzeuge (Formen) verwendet werden, 

für einen Harzverbrauch von 500 kg oder mehr je Woche z.B. 
Bootsbau, Fahrzeugbau oder Behälterbau 

Anlagen zur Herstellung von künstlichen Schleifscheiben, -
körpern, -papieren oder -geweben unter Verwendung organi-
scher Binde- oder Lösungsmittel 

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Geflügel oder zum 
Halten von Schweinen mit 

a) 3200 bis weniger als 14000 Hennenplätzen, 

b) 6400 bis weniger als 28000 Junghennenplätzen, 

c) 6400 bis weniger als 28000 Mastgeflügelplätzen, 

d) 120 bis weniger als 525 Mastschweineplätzen oder 

e) 40 bis weniger als 175 Sauenplätzen 

auch soweit nicht genehmigungsbedürftig 

Anlagen zum Räuchern von Fleisch- oder Fischwaren, ausge-
nommen 

• Anlagen in Gaststätten und 

• Räuchereien mit einer Räucherleistung von weniger als 1000 
kg Fleisch- oder Fischwaren je Woche 

Anlagen zum Trocknen von Getreide, Malz oder Tabak unter 
Einsatz von Gebläsen, ausgenommen Anlagen zur Trocknung 
von selbst gewonnenem Getreide oder Tabak im landwirtschaft-
lichen Betrieb 

Mühlen für Nahrungs- oder Futtermittel mit einer Produktions-
leistung von 100 t bis weniger als 500 t je Tag 

Melassebrennereien, Biertrebertrocknungsanlagen oder Braue-
reien mit einem Ausstoß von 5000 hl Bier oder mehr je Jahr  

Anlagen zur Herstellung von Speisewürzen aus tierischen oder 
pflanzlichen Stoffen unter Verwendung von Säuren 

Anlagen zum Färben oder Bleichen von Flocken, Garnen oder 
Geweben unter Verwendung von Färbebeschleunigern, alkali-
schen Stoffen, Chlor oder Chlorverbindungen einschließlich der
Spannrahmenanlagen, ausgenommen Anlagen, die unter erhöh-
tem Druck betrieben werden 

Prüfstände für oder mit Verbrennungsmotoren oder Gasturbinen 
mit einer Leistung von 300 KW oder mehr 

Anlagen zum Bau von Kraftfahrzeugkarosserien und- anhängern 

Maschinenfabriken oder Härtereien 

Anlagen zur Herstellung von Kabeln unter Verwendung von 
Bitumen 

Anlagen zu Herstellung von Möbeln, Kisten und Paletten aus 
Holz und sonstigen Holzwaren 

Fleischzerlegebetriebe ohne Verarbeitung 

Brotfabriken oder Fabriken zur Herstellung von Dauerbackwaren 

Margarine- oder Kunstspeisefettfabriken 

Milchverwertungsanlagen oder Trockenmilcherzeugung 

Anlagen zum Be- oder Entladen von Schüttgütern bei Getreide-
annahmestellen, soweit weniger als 200 t Schüttgüter je Tag 
bewegt werden können, ausgenommen Anlagen zur Aufnahme 
von selbst gewonnenem Getreide im landwirtschaftlichen Be-
trieb 

Elektroumspannungsanlagen einschließlich der Schaltfelder mit 
einer Oberspannung von 220 kV oder mehr 

Anlagen zum Walzen von Metallen und Anlagen zur Herstellung 
von Rohren 

Schmiede-, Hammer- oder Fallwerke 

Autokinos 

Betriebshöfe für Straßenbahnen 

VII 100 

Anlagen zum mechanischen Be- oder Verarbeiten von Asbest-
erzeugnissen auf Maschinen 

Betriebe zur Herstellung von Fertiggerichten (Kantinendienste, 
Catering-Betriebe) 

Schlossereien, Drehereien, Schweißereien oder Schleifereien 

Anlagen zur Herstellung von Kunststoffteilen ohne Verwendung 
von Phenolharzen 

Autolackierereien 

Tischlereien oder Schreinereien 

Tapetenfabriken 

Fabriken zur Herstellung von Lederwaren, Koffern oder Taschen 
sowie Handschuhmachereien oder Schuhfabriken 

Kompostierungsanlagen 

Anlagen zur Herstellung von Reißspinnstoffen, Industriewatte 
oder Putzwolle 

Spinnereien oder Webereien 

Kleiderfabriken oder Anlagen zur Herstellung von Textilien 

Großwäschereien oder große chemische Reinigungsanlagen 

Betriebe des Fernseh-, Rundfunk-, Telefonie-, Telegrafie- oder 
Elektrogerätebaus sowie der sonstigen elektronischen oder 
feinmechanischen Industrie 

Bauhöfe 

Anlagen zur Kraftfahrzeugüberwachung 

Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstätten 

Anlagen zur Runderneuerung von Reifen soweit weniger als 50 
kg je Stunde Kautschuk eingesetzt werden 

Gasturbinenanlagen zum Antrieb von Generatoren oder Ar-
beitsmaschinen 

Anlagen zur Herstellung von Formstücken unter Verwendung 
von Zement oder anderen Bindemitteln in geschlossenen Hallen 

Anlagen zur Herstellung von Bolzen, Nägeln, Nieten, Muttern, 
Schrauben, Kugeln, Nadeln oder ähnlichen metallischen Norm-
teilen durch Druckumformen auf Automaten 

Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behältern aus 
Metall in geschlossenen Hallen (z. B. Dampfkessel, Container) 

Anlagen zur Herstellung von Schiffskörpern oder -sektionen aus 
Metall in geschlossenen Hallen 

Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukonstruktio-
nen in geschlossenen Hallen 

Anlagen die aus einer oder mehreren Papiermaschinen sowie 
Maschinen zur Herstellung von Papier, Karton, Pappe oder 
Wellpappe bestehen 


